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MT 11 – 
Vorladung zum Kündigungsgespräch[footnoteRef:1] [1:  Ein ähnliches Schreiben ist an den Arbeitnehmer zu übermitteln, sofern der Arbeitgeber die für den Arbeitnehmer nachteilige Änderung eines wesentlichen Bestandteils seines Arbeitsvertrages plant (siehe Vorlagen 6 & 7).] 


Ein Arbeitgeber, der mindestens 150 Arbeitnehmer beschäftigt und die Kündigung eines Arbeitnehmers plant, ist gesetzlich dazu verpflichtet, den betroffenen Arbeitnehmer vor jeder Entscheidung zu einem vorherigen Gespräch einzuladen. 
Diese Verpflichtung gilt sowohl für eine fristgerechte als auch für eine fristlose Kündigung. 
Das Kündigungsgespräch ist jedoch nicht erforderlich, wenn der Arbeitsvertrag während der Probezeit gekündigt wird. 
Das Ziel des Kündigungsgesprächs liegt darin, den Arbeitnehmer darüber zu informieren, dass seine Kündigung beabsichtigt ist, und ihn über die Gründe dieser Kündigung in Kenntnis zu setzen, damit dieser dazu Stellung beziehen kann. 
Wenn der Arbeitgeber diese gesetzliche Verpflichtung umgeht und die Kündigung ohne vorheriges Gespräch zustellt, ist diese formwidrig. 
Dem Arbeitnehmer kann daraufhin eine Entschädigung in Höhe eines Monatslohns gewährt werden. Diese Entschädigung kann jedoch nicht mit einem möglichen Schadenersatz wegen ungerechtfertigter Kündigung kombiniert werden. Die Entschädigung aufgrund eines Formfehlers wird nämlich nur gewährt, wenn das Gericht die Kündigung im Hauptverfahren als begründet erachtet. 
Form des Vorladungsschreibens zum Kündigungsgespräch 
Die Vorladung zum Kündigungsgespräch wird dem Arbeitnehmer per Einschreiben zugestellt oder durch ein mit einer Empfangsbestätigung ordnungsgemäß bescheinigtes Schriftstück mitgeteilt. 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, eine Kopie des Vorladungsschreibens an die Hauptpersonaldelegation zu senden, sofern diese im Unternehmen vorhanden ist, oder anderenfalls an die Gewerbeaufsicht. 
Das Kündigungsgespräch kann frühestens am zweiten Werktag nach dem Versand des Einschreibens oder dessen Überreichung gegen Empfangsbestätigung stattfinden. 
Inhalt des Vorladungsschreibens 
Das Schreiben muss den Gegenstand der Vorladung angeben, und zwar, dass eine eventuelle Kündigung geplant ist. 
Der Arbeitgeber ist jedoch nicht dazu verpflichtet, die Gründe anzugeben, aus denen er den Arbeitsvertrag beenden möchte. 
Das Schreiben enthält das Datum, die Uhrzeit und den Ort, an dem das Kündigungsgespräch stattfinden wird. 
Das Schreiben muss zudem darüber Auskunft geben, dass der Arbeitnehmer die Möglichkeit hat, sich von einem Arbeitnehmer seiner Wahl, der dem Personal des Unternehmens angehört, oder von einem Vertreter einer auf nationaler Ebene tätigen Gewerkschaftsorganisation unterstützen zu lassen, die in der Personaldelegation des Unternehmens vertreten ist. 
Wenn der Arbeitgeber (oder sein Vertreter) beschließt, sich bei dem Gespräch von einem Mitglied des Personals oder einem Vertreter eines Arbeitgeberverbandes unterstützen zu lassen, muss er den Arbeitnehmer im Vorladungsschreiben zum Kündigungsgespräch darüber informieren.

Zustellung der Kündigung nach dem Kündigungsgespräch 
Hält der Arbeitgeber nach Anhörung der Erläuterungen des Arbeitnehmers beim Kündigungsgespräch an seiner Absicht fest, den Arbeitnehmer zu entlassen, so kann er die Kündigung frühestens am Folgetag des Kündigungsgesprächs und spätestens acht Tage nach diesem Datum zustellen. 
Die Abwesenheit des Arbeitnehmers beim Kündigungsgespräch wirkt sich nicht auf diese Fristen aus und hindert den Arbeitgeber nicht daran, das Kündigungsverfahren fortzusetzen. 



 (Name und Anschrift des Arbeitgebers)

(Name und Anschrift des Arbeitnehmers)
(Ort und Datum)

PER EINSCHREIBEN
Betreff: Vorladung zum Kündigungsgespräch
Sehr geehrte Frau _______________ , sehr geehrter Herr _______________[footnoteRef:2], [2:  Nichtzutreffendes bitte streichen.] 

gemäß Artikel L.124-2 des Arbeitsgesetzbuches laden wir Sie hiermit zu einem Kündigungsgespräch vor.
Dieses Gespräch wird am ___________________ in ___________________ stattfinden[footnoteRef:3]. [3:  Bitte geben Sie Datum, Uhrzeit und Ort des Gesprächs an. ] 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich während des Gesprächs von einem unserem Personal angehörenden Arbeitnehmer Ihrer Wahl oder von einem Vertreter einer auf nationaler Ebene tätigen Gewerkschaft unterstützen lassen können, die in unserer Personaldelegation vertreten ist.[footnoteRef:4] [4:  Der Arbeitgeber hat darüber hinaus das Recht, sich bei dem Gespräch durch ein Mitglied des Personals oder durch einen Vertreter eines Arbeitgeberverbandes unterstützen zu lassen. Ist dies der Fall, so muss es in dem Vorladungsschreiben erwähnt werden.] 

Eine Kopie des vorliegenden Schreibens ist für die Personaldelegation bestimmt.[footnoteRef:5] [5:  In Ermangelung einer Personaldelegation ist die Kopie an die Gewerbeaufsicht zu senden.] 

Mit freundlichen Grüßen,

__________
(Unterschrift)
	
	
	



	
	
	



Erläuterung: In diesem Dokument wird aus Gründen der Vereinfachung ausschließlich die männliche Form verwendet; sie gilt gleichermaßen für alle Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität.
